
Abmeldung 
 
1) Vereinsnummer       Pass-Nummer        
 
2) Vereins-Name       
 
3) Name, Vorname       
 
4) Geburtsdatum       Geburtsort       
 
5) Staatsangehörigkeit        Geschlecht  m.   w. 
 
6) Anschrift Spieler/in              
 Straße Haus-Nr. 
               
 Postleitzahl Ort 
 
 

 
Zum Nachweis der Abmeldung per Einschreiben an den abgebenden Verein senden! 

 
 
Hinweis für abgebenden Verein 
 
● Geht einem Verein eine Abmeldung per Einschreiben zu, so ist er verpflichtet, dem Spieler, dem neuen Verein 

oder dem Verband (Geschäftsstelle) den Spielerpass mit dem Vermerk über die Freigabe oder Nichtfreigabe 
innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag der Abmeldung gegen Empfangsbescheinigung auszuhändigen oder per 
Einschreiben zuzusenden. Es gilt das Datum des Poststempels. Auf dem Spielerpass muss der Verein auch 
den Tag der Abmeldung und den Termin des letzten Spiels vermerken. 

 
 Wird der Pass innerhalb dieser Frist weder eingereicht noch eine Erklärung über den Verbleib des Passes ab-

gegeben, gilt der Spieler als freigegeben. 
 
 Bei Nichtvorlage innerhalb dieser Frist findet Ziffer 9 b des Gebührenverzeichnisses Anwendung. Auch nach 

Ablauf dieser Frist ist der Spielerpass an die Geschäftsstelle einzusenden.  
 (Auszug aus der SBFV-Spielordnung § 16 Ziffer 1.4) 
 
● Nimmt der abgebende Verein an Pass Online teil, kann die Abmeldung elektronisch erfolgen. 
 (SpO § 16 a, Ziffer 2, Absatz 5) 
 
 
 
 
 
Hiermit melde ich mich als aktiver Spieler ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
Ort, Datum 
 
 
    
Stempel und Unterschrift des antragstellenden Vereins  Unterschrift des Spielers/Spielerin bei Jugendspieler Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters 
 
1. Original Verband 2. Bleibt beim Verein 3. Für abgebenden Verein 


